
Amtsblatt 
der Stadt Herne 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne 

Ausgabetag 28. November 2025 10. Jahrgang  Ausgabe 54 / 2025 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne 1 

Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
(SchfHwG) – Wiederbestellung eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für den 
Kehrbezirk 07 2 

Öffentliche Bekanntmachung der Festsetzungsverfügung Cranger Kirmes 2026 2 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Dieter Schwietering 6 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Dieter Schwietering 6 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kai Uwe Bader 7 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Thierno Balde 7 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Hamza Bemammar 8 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Iacob Zarafu 8 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 
Constantin-Laurentiu Vasile 9 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für S.T. GmbH 9 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim 10 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim 10 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim 11 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Reveica 11 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Zeeshan Arif 12 

Herausgeber:  Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Pressebüro, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne, Telefon 0 23 23 / 16 - 0 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug:  Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, 44623 Herne  

und im Rathaus Wanne, Rathausstraße 6, 44649 Herne, während der üblichen Dienststunden.  
Das Amtsblatt steht im Internet unter www.herne.de/amtsblatt zum kostenlosen Download zur Verfügung

http://www.herne.de/amtsblatt


2 

Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
(SchfHwG) – Wiederbestellung eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für 

den Kehrbezirk 07 

Gemäß § 10 Absatz 2 SchfHwG vom 26. November 2008 (Bundesgesetzblatt Teil I (BGBI. I) 
Seite 2242) in der derzeit geltenden Fassung wird öffentlich bekannt gegeben: 

Wiederbestellung eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für den 
Kehrbezirk Herne 07 

Herr Daniel Schmidt, Kemnader Straße 61, 44797 Bochum, wurde am 14. November 2025 
mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Herne 07 wiederbestellt. Der Kehrbezirk Herne 07 umfasst jeweils Teile der 
Herner Ortsteile Herne-Süd, Herne-Baukau und Herne-Holsterhausen. 

Herne, den 25. November 2025 

Öffentliche Bekanntmachung der Festsetzungsverfügung Cranger Kirmes 2026 

Nachfolgende Festsetzungsverfügung über das Volksfest Cranger Kirmes 2026 vom 
20. November 2025 gebe ich hiermit nach § 41 Absatz 1, 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 
Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV 
NRW) 2010 in Verbindung mit § 23 der Hauptsatzung der Stadt Herne vom 10. Mai 2016 in 
der jeweils gültigen Fassung öffentlich bekannt. 

Gegen diese Verfügung steht der nachfolgende Rechtsbehelf offen: 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, 
Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch durch Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch 
das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und 
die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 (Bundesgesetzblatt 
(BGBl.) Teil I Seite 3803) in der jeweils geltenden Fassung. Wird die Klage durch eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als 
elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für 
andere nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist 
eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
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nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die 
Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 
oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 
Dokument nachzureichen.  

Herne, den 20. November 2025 
in Vertretung 
Dr. Burbulla 

Festsetzung von Volksfesten gemäß § 69 Gewerbeordnung (GewO) 
Festsetzungsverfügung 

Empfänger: 
Stadt Herne 
Friedrich-Ebert-Platz 2 
44623 Herne 

Absender: 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich 
Öffentliche Ordnung  

Auf Ihren Antrag vom 7. November 2025 wird hiermit gemäß § 69 GewO die Cranger Kirmes 
auf dem Cranger Kirmesplatz als Volksfest im Sinne des § 60 b GewO für die Zeit vom 
6. August bis einschließlich 16. August 2026 festgesetzt. 

Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgesetzt: 

Tag Datum Öffnungszeiten 

Donnerstag 6. August 2026 13:00 bis 24:00 Uhr 

Freitag  7. August 2026 13:00 bis 02:00 Uhr 

Samstag 8. August 2026 13:00 bis 02:00 Uhr 

Sonntag 9. August 2026 11:00 bis 24:00 Uhr 

Montag 10. August 2026 13:00 bis 24:00 Uhr 

Dienstag 11. August 2026 13:00 bis 24:00 Uhr 

Mittwoch 12. August 2026 13:00 bis 24:00 Uhr 

Donnerstag 13. August 2026 13:00 bis 24:00 Uhr 

Freitag  14. August 2026 13:00 bis 02:00 Uhr 

Samstag 15. August 2026 13:00 bis 02:00 Uhr 

Sonntag 16. August 2026 11:00 bis 24:00 Uhr 
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Das Cranger Kirmesgelände umfasst die farblich markierte Fläche des anliegenden 
Lageplans nebst Nebenstraßen (Maßstab 1:2.500), der Bestandteil dieser 
Festsetzungsverfügung ist.  

Dieser Plan kann bei der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
Zimmer 2.44, 44623 Herne während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8:30 Uhr 
bis 12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr) auch im Maßstab 
1:1.000 eingesehen werden. 

Die Flächen für infrastrukturelle Einrichtungen (insbesondere Toilettenwagen und 10-KV-
Stationen) sind von der Festsetzungsfläche ausgenommen. Die genauen Standorte können 
zum Zeitpunkt der Festsetzung nicht spezifiziert werden. Dies kann erst im Rahmen des 
Aufbaues der Veranstaltung erfolgen. 

Rechtsgrundlagen 

GewO Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(Bundesgesetzblatt Teil I (BGBl. I) Seite 202) in der gültigen Fassung 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, 
Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch durch Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen 
Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das 
Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I Seite 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO 
auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist 
eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend 
nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die 
Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 
oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 
Dokument nachzureichen.  

In Vertretung 
Dr. Burbulla 

Anlage 
Lageplan 1:2.50 



20. November 2025

Anlage: Festsetzungsplan der Cranger Kirmes
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Dieter Schwietering 

Für Herrn Dieter Schwietering, letzte bekannte Anschrift: Emscherstraße 123, 
44653 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung,  
Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum 06, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) 
Zweitbescheides gemäß § 25 Absatz 2 SchfHwG 
Aufforderung zur Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schornsteinfegerarbeiten 
 
Aktenzeichen 52.01.02-D20250061/9 

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle nach telefonischer 
Terminvereinbarung unter der Nummer 0 23 23 / 16 - 30 24 oder 39 25 in Empfang 
genommen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 20. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Dieter Schwietering 

Für Herrn Dieter Schwietering, letzte bekannte Anschrift: Emscherstraße 123, 
44653 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung,  
Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum 06, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) 
Zweitbescheides gemäß § 25 Absatz 2 SchfHwG 
Aufforderung zur Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schornsteinfegerarbeiten 
 
Aktenzeichen 52.01.02-D20250062/9 

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle nach telefonischer 
Terminvereinbarung unter der Nummer 0 23 23 / 16 - 30 24 oder - 39 25 in Empfang 
genommen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 20. November 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kai Uwe Bader 

Letzte bekannte Anschrift: Bielefelder Straße 208, 44625 Herne. 

An Kai Uwe Bader ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-09.009459 
vom 4. November 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 3705 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 24. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Thierno Balde 

Für Thierno Balde, geboren am 4. Oktober 2002 mit unbekanntem Aufenthaltsort, liegt bei 
der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 260, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 25. September 2025 Aktenzeichen 41/3-2017.49980 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 - 32 19 in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 24. November 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Hamza Bemammar 

Für Hamza Bemammar, geboren am 13. März 1987 mit unbekanntem Aufenthaltsort, liegt 
bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 260, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 25. September 2025 Aktenzeichen 41/3-2017.54446 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 - 32 19 in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 24. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Iacob Zarafu 

Für Herrn Iacob Zarafu, geboren am 20. September 2003 in Ploiesti/Rumänien, zuletzt 
wohnhaft und gemeldet Juliastraße 20A, 44625 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, 
liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 
44625 Herne, Zimmer 6 - 9, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 24. November 2025, Aktenzeichen 24/4-Ko 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, nach vorheriger Terminreservierung, 
Montag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 15:30 Uhr 
Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 24. November 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Constantin-Laurentiu Vasile 

Für Herrn Constantin-Laurentiu Vasile, geboren am 19. August 1989 in 
Patarlagele/Rumänien, zuletzt wohnhaft und gemeldet Scharnhorststraße 6, 44628 Herne, 
derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Bürgerdienste, 
Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 

Bescheid vom 25. November 2025, Aktenzeichen 24/4-Ko 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, nach vorheriger Terminreservierung, 
Montag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 15:30 Uhr  
Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 25. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für S.T. GmbH 

Für die S.T. GmbH, letzte bekannte Anschrift: Landgrafternstraße 766, 53842 Troisdorf, liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 6.18, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid 2022 vom 11. November 2025 
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012062125 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr in Empfang genommen 
werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 25. November 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim 

Letzte bekannte Anschrift: Klosterstraße 5, 93309 Kelheim. 

An Herrn Samuel Ibrahim ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.009519 vom 21. November 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 25. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim 

Letzte bekannte Anschrift: Klosterstraße 5, 93309 Kelheim. 

An Herrn Samuel Ibrahim ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.009520 vom 21. November 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 25. November 2025  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Ibrahim  

Letzte bekannte Anschrift: Klosterstraße 5, 93309 Kelheim. 

An Herrn Samuel Ibrahim ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.009521 vom 21. November 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 25. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Samuel Reveica 

Für Herrn Samuel Reveica, zuletzt wohnhaft Stirmbergstraße 80, 45739 Oer-Erkenschwick 
liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Bußgeldstelle, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 224 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 

Bescheid vom 18. September 2025, Aktenzeichen 90433458/A0F/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8:30 bis 12 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag von 13:30 bis 
15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010 als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 25. November2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Zeeshan Arif 

Für Zeeshan Arif, geboren am 14. Dezember 1994 mit unbekanntem Aufenthaltsort, liegt bei 
der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 260, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 4. November 2025 Aktenzeichen 41/3-2017.45093 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 - 32 19 in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010 als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 25. November 2025 
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